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Der Gemeinderat der Gemeinde Neustift-Innermanzing hat in seiner Sitzung am 16. Dezember 

2025 nachstehende 

Verordnung  

beschlossen. 

 

§ 1 

 

Der Einheitssatz für die Berechnung der Aufschließungsabgabe und der Vorauszahlung auf die 

Aufschließungsabgabe gem. § 38 NÖ Bauordnung 2014 sowie der Ergänzungsabgabe zur Auf-

schließungsabgabe gem. § 39 NÖ Bauordnung 2014 wird mit 600,00 festgesetzt. 

 

§ 2 

 

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2026 in Kraft. 

 

Alle bisherigen diesbezüglichen Verordnungen treten mit dem Wirksamwerden dieser Verord-

nung außer Kraft. 

 

 
Innermanzing, 16. Dezember 2025 

 
     Die Bürgermeisterin: 

 

 
 
 

     (Irmgard Schibich) 

 

angeschlagen am: 16.12.2025 

abgenommen am: 31.12.2025 

 


